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 Veröffentlicht am 27.02.1992

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §33 Abs1;

Rechtssatz

Die Durchführung von Änderungen ist von der Person anzuzeigen, die im Zeitpunkt der Vornahme der Änderung

Zulassungsbesitzer ist. Eine Verp;ichtung zur Anzeige von Änderungen, die ein früherer Zulassungsbesitzer

vorgenommen hat oder vornehmen ließ, ist im § 33 Abs 1 KFG in verwaltungsstrafrechtlich sanktionierter Weise nicht

normiert.
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